
 

 
 
 
Bericht des Vorstands zu dem Bezugsrechtsausschluss gemäß Tagesordnungspunkt 6 
 
Der Hauptversammlung wird ein neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2005) von 
insgesamt bis zu EUR 12.900.000,00 vorgeschlagen. Es soll die bisherigen Genehmigten 
Kapitalia 2000 ersetzen, die bis zum 3. April 2005 befristet waren.  
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2005 durch Barkapitalerhöhung haben die 
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht.  
 
Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen 
ausschließen können, wenn die Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag 
ausgegeben werden, der im Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich bemühen – unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – einen eventuellen Abschlag auf den 
Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in 
die Lage, auch sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken, um Marktchancen in 
verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, d.h. ohne den 
bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Eine solche Kapitalerhöhung darf 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigen. Auf die maximal 10 % des Grundkapitals, die dieser 
Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen und Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Umwandlungspflichten 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. Ferner ist die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt.  
 
Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren 
Anteilsbesitz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden 
sollen, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd 
gleichen Bedingungen am Markt erwerben.  
 
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, 
um den Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
zu geben, wenn die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibungen das bestimmen. Solche 
Schuldverschreibungen haben zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt regelmäßig einen 
Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den Inhabern oder Gläubigern bei nachfolgenden 
Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären 
zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die 
Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren 
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 
 
Das Bezugsrecht soll außerdem für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die 
Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert 
werden. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der 
Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert des auf eine Aktie 
entfallenden Spitzenbetrags ist in der Regel gering, der Aufwand für die Emission ohne einen 
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solchen Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der 
leichteren Durchführung einer Emission.  
 
Das Bezugsrecht soll schließlich bei Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden können. Die 
Gesellschaft will  auch weiterhin Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen oder mit 
unserem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehende Wirtschaftsgüter erwerben 
können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und unsere Ertragskraft und den 
Unternehmenswert zu steigern. Dabei zeigt sich, dass bei solchen Vorhaben immer größere 
Einheiten betroffen sind. Vielfach müssen hier sehr hohe Gegenleistungen bezahlt werden. Sie 
sollen oder können – auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur – oft nicht 
mehr in Geld erbracht werden. Häufig bestehen überdies die Verkäufer darauf, als Gegenleistung 
Aktien zu erwerben, da das für sie günstiger sein kann. Die Möglichkeit, Aktien als 
Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft damit den notwendigen Spielraum, 
solche Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen und versetzt sie in die Lage, 
selbst größere Einheiten gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. Auch bei Wirtschaftsgütern 
sollte es möglich sein, sie unter Umständen gegen Aktien zu erwerben. Für beides muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Da eine solche Akquisition kurzfristig 
erfolgen muss, kann sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden 
Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der 
Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Auch dafür wollen wir 
das vorstehend vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2005 verwenden können. 
 
Montabaur, im April 2005 
 
 
Der Vorstand der AdLINK Internet Media AG 
 
 
 
 
 
Stéphane Cordier     Guy Challen 


